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1. Instanz

Aktenzeichen S 13 R 844/21
Datum 03.01.2022

2. Instanz

Aktenzeichen L 3 R 62/22
Datum 22.03.2023

3. Instanz

Datum 25.05.2023

Die Berufung des KlÃ¤gers gegen den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts
KÃ¶ln vom 03.01.2022 wird zurÃ¼ckgewiesen.

AuÃ�ergerichtliche Kosten sind auch im Berufungsverfahren nicht zu
erstatten.

Die Revision wird nicht zugelassen.

Â 

Tatbestand:

Â 

Die Beteiligten streiten Ã¼ber die HÃ¶he der dem KlÃ¤ger zustehenden Rente.

Â 

Der KlÃ¤ger erhielt seit dem 01.08.2005 eine Rente wegen voller
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Erwerbsminderung. Bei der Berechnung der Erwerbsminderungsrente legte die
Beklagte 14,4052 persÃ¶nliche Entgeltpunkte zugrunde, errechnet aus 16,1493
Entgeltpunkten multipliziert mit einem Zugangsfaktor 0,892.

Â 

Mit Bescheid vom 16.01.2014 bewilligte die Beklagte dem KlÃ¤ger auf Antrag
Altersrente fÃ¼r langjÃ¤hrig Versicherte ab dem 01.12.2013. Hierbei legte sie
ebenfalls 14,4052 persÃ¶nliche Entgeltpunkte zugrunde und fÃ¼hrte in der Anlage
zum Bescheid aus, dass anstelle der tatsÃ¤chlichen 13,714 persÃ¶nlichen
Entgeltpunkte zu seinen Gunsten die bisherigen persÃ¶nlichen Entgeltpunkte von
14,4052 weiterhin der Berechnung zugrunde zu legen seien. 

Â 

Aufgrund eines Ã�berprÃ¼fungsverfahrens, in dem der KlÃ¤ger sich auf die bereits
seit 2013 anerkannte Schwerbehinderteneigenschaft berief, bewilligte die Beklagte
dem KlÃ¤ger mit Bescheid vom 30.04.2021 Altersrente fÃ¼r schwerbehinderte
Menschen rÃ¼ckwirkend ab 01.12.2013. In der Anlage zum Bescheid fÃ¼hrte sie
aus: Es ergÃ¤ben sich 15,3745 Entgeltpunkte. Diese Entgeltpunkte seien bereits
Grundlage einer frÃ¼heren Rente gewesen und behielten daher den Zugangsfaktor
der frÃ¼heren Rente von 0,892. Hieraus errechneten sich 13,7141 persÃ¶nliche
Entgeltpunkte. Im Vergleich zu den bisherigen Entgeltpunkten der frÃ¼heren Rente
(nÃ¤mlich 14,4052) seien sie geringer, weshalb die hÃ¶heren persÃ¶nlichen
Entgeltpunkte der bisherigen Rente zugrunde zu legen seien. 

Â 

Gegen den Bescheid legte der KlÃ¤ger Widerspruch ein und bat sinngemÃ¤Ã� um
Ã�berprÃ¼fung der RentenhÃ¶he. 

Â 

Mit Widerspruchsbescheid vom 29.07.2021 wies die Beklagte den Widerspruch
zurÃ¼ck. FÃ¼r die Berechnung der Altersrente hÃ¤tten sich weniger, nÃ¤mlich
13,7141 persÃ¶nliche Entgeltpunkte ergeben, es seien zu seinen Gunsten die
bisherigen hÃ¶heren Entgeltpunkte der Rente wegen Erwerbsminderung von
14,4052 zugrunde gelegt worden aufgrund der Besitzschutzregelung gemÃ¤Ã� Â§
88 Abs. 1 S. 2 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VI). Auch der
Zugangsfaktor der Erwerbsminderungsrente sei beibehalten worden.

Â 

Der KlÃ¤ger hat am 09.08.2021 Klage vor dem Sozialgericht (SG) KÃ¶ln erhoben
und sinngemÃ¤Ã� vorgetragen, er kÃ¶nne nicht verstehen, warum die Rente wegen
Schwerbehinderung weniger sei als die Altersrente, es sei doch seinem Widerspruch
stattgegeben worden. Er kÃ¶nne die Berechnung nicht nachvollziehen.
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Â 

Der KlÃ¤ger hat sinngemÃ¤Ã� beantragt,

Â 

die Beklagte unter AbÃ¤nderung des Bescheides vom 30.04.2021 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 29.07.2021 zu verurteilen, ihm eine hÃ¶here Rente
zu gewÃ¤hren.

Â 

Die Beklagte hat beantragt, 

Â 

die Klage abzuweisen.

Â 

Sie hat ihre Entscheidung fÃ¼r rechtmÃ¤Ã�ig erachtet.

Â 

Das SG hat die Klage nach AnhÃ¶rung der Beteiligten mit Gerichtsbescheid vom
03.01.2022 abgewiesen. Die Beklagte habe die persÃ¶nlichen Entgeltpunkte und
den Zugangsfaktor zutreffend unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften des Â§
88 Abs. 1 S. 2 SGB VI und Â§ 77 Abs. 3 S. 1 SGB VI berechnet. Anders als der
KlÃ¤ger meine, erhalte er auch nicht weniger Rente als zuvor, dies ergebe sich aus
den in den Bescheiden genannten monatlichen ZahlbetrÃ¤gen.

Â 

Gegen den am 06.01.2022 zugestellten Gerichtsbescheid hat der KlÃ¤ger am
13.01.2022 Berufung eingelegt. Er sei nicht einverstanden, dass die normale Rente
mit Schwerbehinderung geringer sei. Er habe Zweifel an der Berechnung. Nach 8
Jahren Kampf sei seinem Widerspruch stattgegeben worden und es habe sich fÃ¼r
ihn keine Verbesserung ergeben.

Â 

Der KlÃ¤ger beantragt,

Â 

den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts KÃ¶ln vom 03.01.2022 abzuÃ¤ndern und
die Beklagte zu verurteilen, ihm unter AbÃ¤nderung des Bescheides vom
30.04.2021 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 29.07.2021 eine
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hÃ¶here Rente zu gewÃ¤hren.

Â 

Die Beklagte beantragt,

Â 

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Â 

Sie schlieÃ�t sich der erstinstanzlichen Entscheidung an.

Â 

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird auf die
Verwaltungsakte der Beklagten und die Gerichtsakten, die Gegenstand der
Entscheidungsfindung des Senats gewesen sind, Bezug genommen. 

Â 

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Â 

Die zulÃ¤ssige Berufung ist unbegrÃ¼ndet. 

Â 

Das Sozialgericht hat die Klage zu Recht mit Gerichtsbescheid vom 03.01.2022
abgewiesen. Der Bescheid der Beklagten vom 30.04.2021 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 29.07.2021 beschwert den KlÃ¤ger nicht im Sinne
von Â§ 54 Abs. 2 S. 1 des Sozialgerichtsgesetzes (SGG), weil er rechtmÃ¤Ã�ig ist.
Der KlÃ¤ger hat keinen Anspruch auf GewÃ¤hrung einer hÃ¶heren Altersrente fÃ¼r
schwerbehinderte Menschen. 

Â 

Die Beklagte hat die dem KlÃ¤ger zustehende Altersrente fÃ¼r schwerbehinderte
Menschen (Â§ 37 i.V.m. Â§ 236a SGB VI) zutreffend berechnet. 

Â 

GemÃ¤Ã� Â§ 64 SGB VI berechnet sich der Monatsbetrag einer Rente durch
VervielfÃ¤ltigung der unter BerÃ¼cksichtigung des Zugangsfaktors ermittelten
persÃ¶nlichen Entgeltpunkte mit dem Rentenartfaktor und dem aktuellen
Rentenwert. 
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Â 

Die persÃ¶nlichen Entgeltpunkte werden nach MaÃ�gabe von Â§ 66 SGB VI
ermittelt, indem die Summe der Entgeltpunkte mit dem Zugangsfaktor
vervielfÃ¤ltigt wird. Entgeltpunkte werden fÃ¼r die in Â§ 66 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bis Nr.
11 SGB VI im Einzelnen aufgezÃ¤hlten Zeiten, insbesondere Beitragszeiten
vergeben. Anhaltspunkte dafÃ¼r, dass die Beklagte diese Zeiten nicht oder nicht
zutreffend berÃ¼cksichtigt hat, sind nicht ersichtlich. Anders als der KlÃ¤ger meint,
werden fÃ¼r die Schwerbehinderung als solche keine zusÃ¤tzlichen Entgeltpunkte
vergeben, die Schwerbehinderung fÃ¼hrt lediglich zu der MÃ¶glichkeit einer zeitlich
vorgezogenen Inanspruchnahme der Rente im Vergleich zu nicht
schwerbehinderten Versicherten.

Â 

Als Zugangsfaktor ist bei nicht vorzeitiger Inanspruchnahme einer Rente fÃ¼r
schwerbehinderte Menschen grundsÃ¤tzlich gemÃ¤Ã� Â§ 77 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 SGB VI
der Zugangsfaktor 1,0 anzusetzen. Dies gilt jedoch nur fÃ¼r diejenigen
Entgeltpunkte, die noch nicht Grundlage von persÃ¶nlichen Entgeltpunkten einer
(anderen) Rente waren. FÃ¼r diejenigen Entgeltpunkte, die bereits Grundlage von
persÃ¶nlichen Entgeltpunkten einer frÃ¼heren Rente waren, bleibt gemÃ¤Ã� Â§ 77
Abs. 3 S. 1 SGB VI der frÃ¼here Zugangsfaktor maÃ�geblich. FÃ¼r die Altersrente
des KlÃ¤gers bedeutet dies, dass der Zugangsfaktor der frÃ¼heren
Erwerbsminderungsrente â�� hier der Faktor 0,892 â�� auch fÃ¼r die Altersrente
fÃ¼r schwerbehinderte Menschen maÃ�gebend bleibt. Hiervon ausgehend hÃ¤tten
sich nur 13,714 persÃ¶nliche Entgeltpunkte ergeben. Da die persÃ¶nlichen
Entgeltpunkte der Erwerbsminderungsrente mit 14,4052 jedoch hÃ¶her waren, hat
die Beklagte zutreffend unter Anwendung von Â§ 88 Abs. 1 S. 1 SGB VI zugunsten
des KlÃ¤gers die hÃ¶heren Entgeltpunkte der Erwerbsminderungsrente zugrunde
gelegt.

Â 

Als Rentenartfaktor hat die Beklagte zutreffend 1,0 angesetzt (Â§ 67 SGB VI) und
ebenfalls zutreffend den jeweils nach MaÃ�gabe von Â§ 68 SGB VI aktuellen
Rentenwert.

Â 

Diesem Ergebnis steht nicht entgegen, dass die dem KlÃ¤ger bewilligte Rente fÃ¼r
schwerbehinderte Menschen genauso hoch ist wie die zuvor bewilligte Altersrente
fÃ¼r langjÃ¤hrig Versicherte. Zwar ist bei Versicherten, die die Voraussetzungen
fÃ¼r beide Renten erfÃ¼llen, die Altersrente fÃ¼r schwerbehinderte Menschen
hÃ¤ufig vorteilhaft, da letztere zu einem frÃ¼heren Zeitpunkt abschlagsfrei in
Anspruch genommen werden kann. FÃ¼r den KlÃ¤ger ergab sich dennoch kein
unterschiedlicher Betrag, da er zum einen zum Zeitpunkt des Rentenbeginns am
01.12.2013 beide Renten bereits abschlagsfrei in Anspruch nehmen konnte und
zum anderen in seinem Fall wegen der vorher bezogenen Erwerbsminderungsrente
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fÃ¼r beide Renten nach MaÃ�gabe von Â§ 77 Abs. 3 S. 1 SGB VI der verminderte
Zugangsfaktor von 0,892 maÃ�geblich war.

Â 

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 Abs. 1 S. 1 SGG. 

Â 

GrÃ¼nde fÃ¼r die Zulassung der Revision bestehen nicht, Â§ 160 Abs. 2 SGG. 

Â 

Erstellt am: 02.10.2023

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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